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Einladung zum DVET-Verbandstag am 
17. Mai 2012 in Dresden 

Hiermit lädt das Präsidium des Deutschen Verbands für Equality-Tanzsport e.V. gem. § 10 der DVET-
Satzung alle ordentlichen und fördernden Mitglieder ein zum  

2. Ordentlichen Verbandstag nach Dresden. 

Ort: Clubhaus des Tanzsportklub RESIDENZ Dresden e.V. 
Seidnitzcenter Haus B1, Enderstraße 59, 01277 Dresden 

Datum, Uhrzeit: Donnerstag, 17. Mai 2012, 18 Uhr  

 

Vorläufige Tagesordnung 

1. Begrüßung und Eröffnung des Verbandstags 

2. Feststellung der Anwesenheit und der Stimmenanzahl 

3. Wahl eines Protokollanten/einer Protokollantin 

4. Aussprache über die vorläufige Tagesordnung und Festlegung der endgültigen Tages-
ordnung 

5. Berichte 

5.1. Berichte der Präsidiumsmitglieder 

5.2. Bericht der Kassenprüferinnen 

6. Entlastung des Präsidiums für die zwei vorangegangenen Geschäftsjahre 

7. Wahlen i 

7.1. Wahl des Präsidiums 

7.2. Wahl der Kassenprüfer 

7.3. Wahl der Mitglieder des Verbandsschiedsgerichts 

7.4. Wahl der Mitglieder der Verbandstagsleitung 2014 

8. Satzungen und Ordnungen des DVET 

8.1. Änderung der Finanzordnung (s. Anlage) 

8.2. Satzungsänderung (s. Anlage) ii 

9. Finanzen  

9.1. Haushaltsplan 2012 

9.2. Haushaltsrahmenplan 2012/2013 

10. Behandlung von Anträgen gem. § 10 der Satzung iii 

11. Verschiedenes 
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Mit dieser Einladung erhalten alle Mitglieder eine Vollmacht: 

Der obere Teil des Formulars ist vorgesehen für Vereine/Tanzschulen zur Benennung eines/einer Dele-
gierten, der/die im Namen des Vereins/der Tanzschule am Verbandstag teilnimmt und – vorausgesetzt 
die Mitgliedermeldung ist fristgerecht beim 1. Beisitzer des DVET eingegangen – im Namen des Ver-
eins/der Tanzschule das Stimmrecht ausübt. 

Der untere Teil ist vorgesehen für Einzelpersonen, denen die persönliche Teilnahme am Verbandstag 
nicht möglich ist. Dieses DVET-Mitglied kann sich durch eine andere Person vertreten lassen, die in sei-
nem Namen am Verbandstag und an Abstimmungen teilnehmen kann.  

 

Mit tanzsportlichen Grüßen 

 

 

Stephan Draganis 
(1. Beisitzer DVET) 

 

 
 
                                                           
i
 Auszug aus § 10 der DVET-Satzung: (…) Wahlen werden mit verdeckten Stimmzetteln durchgeführt. Wenn nur ein 
Kandidat vorgeschlagen ist und kein Stimmberechtigter Einwendungen erhebt, kann durch offene Abstimmung 
gewählt werden. Die Wahl für mehrere Ämter können in einem Wahlgang zusammengefasst werden, wenn jeweils 
nur ein Kandidat zur Wahl steht und kein Stimmberechtigter Einwendungen erhebt. 
Gewählt ist der Kandidat, der die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen gelten hierbei als Nein-Stimmen. Ergibt der erste Wahlgang keine absolute Mehrheit, findet ein 
zweiter Wahlgang statt, für den weitere Kandidaten vorgeschlagen werden können. Ergibt auch der zweite Wahl-
gang keine absolute Mehrheit, ist in einer Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen der 
Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen erhält. Ergibt sich dann Stimmengleichheit, entscheidet das Los. (…) 

ii
 Auszug aus § 10 der DVET-Satzung: (…) Die Satzung kann nur mit 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen geän-

dert werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten hierbei als Nein-Stimmen. Satzungsänderungen 
können nur beschlossen werden, wenn dieser Punkt in der vorläufigen Tagesordnung angegeben ist und der Gegen-
stand der beabsichtigten Satzungsänderung gleichzeitig bekannt gemacht wird. (…)  

iii
 Auszug aus § 10 der DVET-Satzung: (…) Anträge müssen schriftlich mit Begründung spätestens zwei Wochen vor 

dem Termin des Verbandstages beim Präsidium eingereicht werden. Die Begründung soll nicht mehr als zwei Seiten 
umfassen. Antragsrecht haben die Mitglieder mit Ausnahme der Ehrenmitglieder sofern sie nicht zugleich fördernde 
Mitglieder sind. (…)  


